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Wels des Gesetzes zur Verbsssenung der Oesundheisbszoaenen Verbrasehantormaten
Veröraucherintormationsgesetz - VIG) bezüglich der Schank- und Speisewirtschaft "Restau-.
rante Pasta e Vino”, Berglusstr. 13, 85198 Augsburg
Grundverwaltungsakt.

Sehr geennerHere

 

mie.
  

2019 habenSe an ce Sit Aupaburg ine Adrage nach dem
Verbraucherinformationsgeseiz (VIG) gerichtet. Darin begehren Sie Informationen
Uber ia wire baisen ieberamilalneitichen Korralandem m Beta ganarren
Beiieb und fordem m Fale von unzuässigen Abweichungen vn

Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuchs (LFGB), die Herausgabe entsprechen.
Ge? Konoiperente
Die Stadt Augsburg eriäset demnach folgenden.

 

1. Ihrem Antrag vom 14.01.2018 wird stattgegeben. Die Informationsgewährung erfolgt
durch schriiche Stellungnahme.

2 DieAuskünfte nach Zier 1 werden drei Wochen nach Bekanntgabe desss Be-
an den von der Auskunft betroffenen Lebensmittel

3 Dieser Bescheid ergeht kostenfrei

 
  



Sründe
1. Gegenstand des Antrags vom 14.012019 sind Auskunfisbegehren über nicht zus-
von ‚on ebensmitrechtichen Vorscrntangemad 52 As 'Saz

VIG. Der Anspruch auf Zugang zu den zu gewährenden Informationen barunt
msn 11 V.m.624 11. 1VIGDaSuzBanateea

‚der begehrten Informationen zustanage Steie $ Aus 1 Satza N
ZVIGLV m 92 Abe ZB0irıN, Buchstabe sunz ats 20er20 Vene

Nichen Gesungnens- ung
VIG umfassten Da-

Yen be der Sc Auıbur vorhanden ung, De öricne Zuangget ager uch
aus Art. 3.des Bayerischen Verwaltungsvertahrer

  

2. Bei den begehrten Informationen handelt es um Auskünfte über ce. bei sen
Beiden len benemirehichen Konrenfeigein nartzuegen kb.

© VIG genannten
er Zugang zu gewarnt

Ungsgrunde nach$3VIG und Ansentich der I-
fomelonterelung nich arkennbar Zwar und nfornatonen. de nbensmmerecht
liche Verstöße betrafen, bei entsprechendem Bekanntwerden Gurcnaus geagnet
die vattoevrbrechtihe Stuntden beflenan Unemahmara zu beinräens-

mationen im Sinne des $2 Abs. 1 Nr. 1 VIG aber unter Berück-
Sana00013Da€ U erbmaaanvon Drinnen Mensen.

   

 

  

3 Von der Möglahkei, gemaß$5 Ab. 18.1 VIG| V.m An 28 Abs 2 Bay
vonder ternehmers abzusehen
vorlegenen arschgemacht. da recene Weremnan due

Hemewmers durch gen Ausgang des Verlahrens bern werden Der
Uniermehmer wurde saher me Schreiben vom 22.01.2019 zu der ge-

Egertenphowre

  

4 De Gewährung des Aukuntsarsruches eriogt gemaß $ 5 Absatz 3 Satz ıIC
in Verbindung mit $ 6 Absatz 1 Satz 1 VIG. Hierbei wird darauf hi
die Sind Augsburg gemaß 8 6 Absatz 3 Sa 1 VIG nich vepfichn et de mat.
liche Richtigkeit der genannten Informationen zu überprüfen.

5. Der von der Auskunft betroffene Lebensmitelunternehmer erhält gemaß $ 5 Abs. 2
Set.3einen Abönuc ieses Beschei: gegen denergemaß$3-Ab 4 Satze
2 und 3 Rechtsmittel einlegen kann.

8. Die Kostenentscheidung ergibt sich aus $ 7 Abs. 1 Sätze 1 und 2 VIG.

& 



Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe.
Klage erhoben werden bei dem

Beyarischen Versstuungsgsricht Augsbura
43, 86048 Augsburg

152 Augsburg  
schriflich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schritformersatz zuge-

"Form.

Die Klage muss denKläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens:
bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienen-
den Teisachen und Beweiamiel aleangegeben,drangefochtene Bescheid lin
‚Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schrfisäizen sollen bei schrflicher
EnveungEu Tinrelchung zur Niderschrt Abschrenfür de übrigen Betligen,
beigefügt w

 

Rechtsbeheitsbelehrung:
{Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mailist nicht zugelassen und ent-
falle keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zurelektronischen Einlegung
von Rechtsbeheifen entnehmenSie bite der Intemetprasenz der Bayerischen Verwal-
Wungsgeretsbarkei (man vo bym.de)
[Sole kin Fall des 5 188 VrGOvriogt] Kt Bundestechs wir in Prozesse.
Ten vor den Verwaltungsgerichteninfoge der Klageerneb
rallig.

 


